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Beschluss
des Bundesrates

Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung im Jahr 2019 

Der Bundesrat hat gemäß § 164 Absatz 2 des Strahlenschutzgesetzes von der Vor-

lage Kenntnis genommen. 

Der Beschluss ist gemäß § 35 GO BR gefasst worden.


